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AMTSBLATTAMTSBLATT
der Verwaltungsgemeinschaft

Lindenberg/Eichsfeld
mit den öffentlichen Bekanntmachungen der Mitgliedsgemeinden
Berlingerode, Brehme, Ecklingerode, Ferna, Tastungen, Wehnde,

 Teistungen mit den Ortsteilen Böseckendorf, Neuendorf, Teistungen

Amtliche Bekanntmachungen der Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld

  Anlage 5
  (zu § 20 Abs. 1 BWO)

Bekanntmachung

der Gemeindebehörde über das Recht auf Einsicht in das 
Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für  
die Wahl zum Deutschen Bundestag am 26. September 2021

Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Gemeinden Berlinge-
rode, Brehme, Ecklingerode, Ferna, Tastungen, Wehnde und Teistungen 
mit den Ortsteilen Böseckendorf, Neuendorf und Teistungen wird in der 
Zeit vom 06. September 2021 bis 10. September 2021 (20. bis 16. Tag 
vor der Wahl) während der allgemeinen Öffnungszeiten des Einwohner-
meldeamtes der Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld, 
Zimmer 11 (Erdgeschoß), Hauptstraße 17, Teistungen für Wahlbe-
rechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Der Zugang ist barrierefrei.
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu 
seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. 
Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Da-
ten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen über-
prüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine 
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben 
kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten 
von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß 
§ 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die 
Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder ei-
nen Wahlschein hat.
1.
Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in 
der Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag vor der Wahl, spätestens am 10. 
September 2021 (16. Tag vor der Wahl) bis 12:00 Uhr, bei der Gemein-
debehörde: Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld, Ein-
wohnermeldeamt, Zimmer 11 (Erdgeschoß), Hauptstraße 17, Teis-
tungen Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch 
Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden.
2.
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten 
bis spätestens zum 05. September 2021 (21. Tag vor der Wahl) eine 
Wahlbenachrichtigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt 
zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er 
nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann.
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen werden und die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen 
beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.
3.
Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis
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durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) die-
ses Wahlkreises oder
durch Briefwahl
teilnehmen.
4.
Einen Wahlschein erhält auf Antrag
4.1
ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,
4.2
ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist 

auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 18 Abs. 1 der Bun-
deswahlordnung (bis zum 05. September 2021) oder die Einspruchs-
frist gegen das Wählerverzeichnis nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahl-
ordnung (bis zum 10. September 2021) versäumt hat,

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der 
Antragsfrist nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung oder der Ein-
spruchsfrist nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung entstanden ist,

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und 
die Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur 
Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist.

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahl-
berechtigten bis zum 24. September 2021 (2. Tag vor der Wahl) 18.00 
Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder elektronisch 
beantragt werden.
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahl-
raumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich 
macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, gestellt werden.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte 
Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 
12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus 
den unter 5.2 Buchstaben a bis c angegebenen Gründen den Antrag auf 
Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, stellen.
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein 
behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der Antragstellung der Hilfe 
einer anderen Person bedienen.
5.
Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte
- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusen-

den ist, versehenen roten Wahlbriefumschlag und
- ein Merkblatt für die Briefwahl.
Die Abholung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen für einen anderen 
ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die be-
vollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat 
sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu 
versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behin-
derung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimm-
abgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss 
das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische 
Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen 
und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfe-
leistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbe-
stimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt 
oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. 
Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die 
sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat.
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel 
und dem Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, 
dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht.
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne be-
sondere Versendungsform ausschließlich von der Deutschen Post un-
entgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebe-
nen Stelle abgegeben werden.

Teistungen, den 23. August 2021
Die Gemeindebehörde
gez. Dr. Bertram, Bürgermeister der Gemeinde Berlingerode
gez. Tasch, Bürgermeister der Gemeinde Brehme
gez. Sieber, Bürgermeister der Gemeinde Ecklingerode
gez. Oberkersch, Bürgermeister der Gemeinde Ferna
gez. Nolte, Bürgermeister der Gemeinde Tastungen
gez. Krukenberg, Bürgermeister der Gemeinde Teistungen
gez. Sieber, Bürgermeister der Gemeinde Wehnde
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VG Lindenberg/Eichsfeld
I. 1. Nachtragshaushaltssatzung der VG Lindenberg/Eichsfeld für 

das Haushaltsjahr 2021
II. Beschluss- und Bestätigungsvermerk
1. Mit Beschluss vom 24.06.2021, Nr. 10/2021, hat die Gemeinschafts-

versammlung die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit ihren Anlagen 
für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen.

2. Das Landratsamt Eichsfeld hat mit Schreiben vom 26.07.2021 die 1. 
Nachtragshaushaltssatzung sowie ihre Anlagen für das Haushalts-
jahr 2021 bestätigt.

III. Auslegungshinweis
Die 1. Nachtragshaushaltssatzung und der 1. Nachtragshaushaltsplan 
liegen gemäß § 57 Abs. 3 ThürKO in der Zeit vom

06.08.2021 bis zum 27.08.2021
während der üblichen Öffnungszeiten oder nach Terminabsprache in der 
Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld, Hauptstraße 17, 37339 
Teistungen, Kämmerei, Zimmer 103, öffentlich aus.
Der 1. Nachtragshaushaltsplan liegt bis zur Entlastung und Beschluss-
fassung über die Jahresrechnung dieses Haushaltsjahres nach § 80 Abs. 
3 S.1 ThürKO zur Einsichtnahme aus.
An dieser Stelle ergeht der Hinweis, dass die 1. Nachtragshaushalts-
satzung auch über die Internetseite der VG Lindenberg/Eichsfeld unter 
www.lindenberg-eichsfeld.de (-> Verwaltung -> Satzung) eingesehen 
werden kann.

1. Nachtragshaushaltsatzung

der Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund des § 52 Abs. 2 Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-, in Verbindung mit § 36 Abs. 1 Thüringer Gesetz über die Kommunale Gemein-
schaftsarbeit - ThürKGG -, in Verbindung mit § 60  ThürKO in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 23.03.2021 (GVBl. 115), erlässt die Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld folgende Nachtragshaushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt; dadurch werden

erhöht um vermindert um und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge

gegenüber bisher auf nunmehr
a) im Verwaltungshaushalt
die Einnahmen 0 € 0 € 1.732.600 € 1.732.600 €
die Ausgaben 0 € 0 € 1.732.600 € 1.732.600 €
b) im Vermögenshaushalt
die Einnahmen 0 € 0 € 914.800 € 914.800 €
die Ausgaben 0 € 0 € 914.800 € 914.800 €

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men sind nicht vorgesehen.
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men für die Lindenberger Wirtschaftsbetriebe (LWB) Bereich Trinkwasser 
sind nicht vorgesehen.
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investi-
tionsförderungsmaßnahmen für die Lindenberger Wirtschaftsbetriebe 
(LWB) Bereich Abwasser wird von 70.000 € um 610.000 € erhöht und 
damit auf 680.000,00 € neu festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht fest-
gesetzt.

§ 4
Die Umlage zur Finanzierung von Ausgaben der Verwaltungsgemein-
schaft wird erhöht. Die Umlageberechnung erfolgt gemäß §§ 50 Abs. 2 
ThürKO, 52 Abs. 2 ThürKO und 37 Abs. 2 ThürKGG je zur Hälfte nach der 
Steuerkraft und der Einwohnerzahl und bleibt unverändert auf insgesamt 
878.000 EUR festgesetzt.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Aus-
gaben nach dem Haushaltsplan bleibt unverändert auf 288.766 EUR 
festgesetzt.
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Aus-
gaben nach dem Haushaltsplan für die Lindenberger Wirtschaftsbetriebe 
(LWB) Bereich Trinkwasser bleibt unverändert auf 83.000 € festgesetzt.
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Aus-
gaben nach dem Haushaltsplan für die Lindenberger Wirtschaftsbetriebe 
(LWB) Bereich Abwasser bleibt unverändert auf 150.000 EUR festge-
setzt.

§ 6
Der Stellenplan wird nicht geändert.

§ 7
Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2021 in Kraft.

Teistungen, den 27.07.2021
gez. Raabe
Gemeinschaftsvorsitzender

Bekanntmachung der in der Sitzung der Gemeinschaftsversammlung 
der Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld am 09.03.2021 gefassten Beschlüsse

TOP 2:

Beschluss-Nr.: 01/2021
Beschluss - Gemeindliches Entwicklungskonzept (GEK) der Verwal-
tungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld
Abstimmung über den Beschluss:
Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Linden-
berg/Eichsfeld beschließt das gemeindliche Entwicklungskonzept der 
Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld in vorliegender Form.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................  15
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ......................................................................................... 0

TOP 3:
Beschluss-Nr.: 02/2021
Genehmigung des öffentlichen Teils der Niederschrift der Sitzung vom 
17.12.2020
Abstimmung über den Beschluss:
Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Linden-
berg/Eichsfeld genehmigt die Niederschrift des öffentlichen Teils der Ge-
meinschaftsversammlung vom 17.12.2020 mit den eingebrachten Abän-
derungswünschen sowie zusätzlichen Informationen.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................  14
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ......................................................................................... 1

TOP 6:

Beschluss-Nr.: 03/2021
Beschluss zur überplanmäßigen Ausgabe - Einführung E-Rechnung - 
Step 2
Abstimmung über den Beschluss:
Die Gemeinschaftsversammlung fasst folgenden Beschluss:
Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Linden-
berg/Eichsfeld bestätigt gem. § 58 Thüringer Kommunalordnung die 
überplanmäßige Ausgabe in der Haushaltsstelle 0600.93504 in Höhe von 
21.216,13 €. Die Mehrausgaben werden durch Einsparungen im Haus-
halt sowie durch Mehreinnahmen in der Haushaltsstelle 0600.36001 in 
Höhe von 17.008,84 € ausgeglichen.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................  14
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  1

Teistungen, den 27.07.2021
gez. Raabe
Gemeinschaftsvorsitzender
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Amtliche Bekanntmachungen der Mitgliedsgemeinden

Berlingerode

Bekanntmachung der in der Sitzung des Gemeinderates 
Berlingerode am 11.02.2021 gefassten Beschlüsse:

TOP 3

Genehmigung der Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 
21.10.2020
Beschluss Nr. 1/2021
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Gemäß § 42 (2) ThürKO genehmigt der Gemeinderat der Gemeinde 
Berlingerode die Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 
21.10.2020.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ......................................................................................... 11
Nein-Stimmen:  ....................................................................................... 0
Enthaltungen:.........................................................................................  2

TOP 5

Informationen und Beschluss - Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021
Beschluss Nr. 2/2021
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Die Gemeinde Berlingerode beschließt aufgrund des § 55 der Thürin-
ger Kommunalordnung - ThürKO- in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 11.06.2020 (GVBl. S. 277,278), die Haushaltssatzung mit 
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021. Gleichzeitig wird der Finanz-
planung für die Haushaltsjahre 2022 bis 2024 zugestimmt.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ......................................................................................... 13
Nein-Stimmen: .......................................................................................  0
Enthaltungen: ......................................................................................... 0

TOP 6

Beschluss - Prüfung der Jahresrechnung 2018
Beschluss Nr. 3/2021
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Der Gemeinderat der Gemeinde Berlingerode stellt gemäß § 80 Abs. 3 
ThürKO die Jahresrechnung für das Jahr 2018 fest.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ......................................................................................... 13
Nein-Stimmen:  ....................................................................................... 0
Enthaltungen: ......................................................................................... 0

TOP 7

Beschluss - Entlastung des Bürgermeisters 2018
Beschluss Nr. 4/2021
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Der Gemeinderat der Gemeinde Berlingerode beschließt gemäß § 80 
Abs. 3 ThürKO die Entlastung des Bürgermeisters für das Jahr 2018.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ......................................................................................... 12
Nein-Stimmen:  ....................................................................................... 0
Enthaltungen: ......................................................................................... 0
An der Abstimmung nahm auf Grundlage des § 38 Abs. 1 ThürKO Herr 
Dr. Daniel Bertram nicht teil.

TOP 8

Abwägungsbeschluss „Bleckenröder Berg“
Beschluss Nr. 5/2021
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 8 „Bleckenröder Berg“ sowie zur 
2. Berichtigung des Flächennutzungsplanes wurden nach § 13a Abs. 2 
Nr. 2 BauGB für diesen Bereich während der Beteiligung der Träger öf-
fentlicher Belange Stellungnahmen eingeholt. Während der Auslegungs-
frist konnten von Jedermann Stellungnahmen zu dem Entwurf schriftlich 
oder zur Niederschrift vorgebracht werden.
Die während der öffentlichen Auslegung vorgebrachten Anregungen hat 
der Gemeinderat mit folgendem Ergebnis geprüft.
(s. Abwägung) Die behandelten Bedenken und Anregungen wurden, 
wenn planungsrelevant, in die überarbeitete Planzeichnung und Begrün-
dung übernommen.
Die Träger öffentlicher Belange, die Anregungen erhoben haben sind von 
diesem Ergebnis unter Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ......................................................................................... 13
Nein-Stimmen: .......................................................................................  0
Enthaltungen: ......................................................................................... 0

TOP 9

Satzungsbeschluss „Bleckenröder Berg“ und Berichtigung des Flächen-
nutzungsplans
Beschluss Nr. 6/2021
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches in der zurzeit gültigen 
Fassung beschließt der Gemeinderat den Bebauungsplan Nr. 8 „Ble-
ckenröder Berg“ mit gleichzeitiger 2. Berichtigung des Flächennutzungs-
planes nach § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB für diesen Bereich als Satzung.
Die Begründung wird gebilligt.
Die Verwaltung wird beauftrag, die Satzung bei den zuständigen Behör-
den anzuzeigen. Die Satzung ist dann ortsüblich bekannt zu machen. 
Dabei ist auch anzugeben, wo der Plan mit Begründung während der 
Dienststunden eingesehen werden und über den Inhalt Auskunft verlangt 
werden kann.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ......................................................................................... 13
Nein-Stimmen:  ....................................................................................... 0
Enthaltungen: ......................................................................................... 0

TOP 10

Beschluss - 2. Änderung Bebauungsplan „Hägerburg“
Beschluss Nr. 7/2021
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Die Änderung des Bebauungsplanes „Hägerburg“ wird hiermit beschlossen.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ......................................................................................... 13
Nein-Stimmen:  ....................................................................................... 0
Enthaltungen: ......................................................................................... 0

Berlingerode, den 22.06.2021
gez.
Dr. Bertram
Bürgermeister

Ecklingerode

Bekanntmachung

der Öffentlichen Auslegung des Entwurfes des  
Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 7 „Selnau“ 
der Gemeinde Ecklingerode gemäß § 13b Baugesetzbuch 
(BauGB) sowie gleichzeitig die Berichtigung des  
Flächennutzungsplanes nach § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB

Der Gemeinderat der Gemeinde Ecklingerode hat in seiner Sitzung am 
03.03.2021 die Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
Nr. 7 „Selnau“ - beschlossen wobei das Verfahren gemäß § 13b BauGB 
durchgeführt wird.
Der Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 7 „Selnau“ 
- bestehend aus der Planzeichnung, den textlichen Festsetzungen mit 
Begründung sowie der Berichtigung des bestehenden Flächennutzungs-
planes nach § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB für diesen Bereich, liegt in der 
Zeit vom

16. August bis zum 15. September 2021

während der Sprechzeiten:

Montag 9.00 bis 12.00 Uhr
Dienstag 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 15.30 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag: 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 17.30 Uhr
Freitag: 9.00 bis 12.00 Uhr
im Bürgerhaus der Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg / Eichsfeld, 
Hauptstraße 17 in 37339 Teistungen im Bauamt Zimmer 306 eingesehen 
und über dessen Inhalt Auskunft verlangt werden.
Weiterhin können die auszulegenden Unterlagen im Internet in diesem 
Zeitraum unter

www.lindenberg-eichsfeld.de unter der Rubrik „Aktuelles“.
abgerufen werden.
Im Verfahren nach § 13b BauGB gelten die Vorschriften des vereinfach-
ten Verfahrens gemäß § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB. So wird von der 
frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 
1 BauGB abgesehen. Gleichzeitig wird auf die Umweltprüfung nach § 
2 Abs. 4, den Umweltbericht nach § 2a und der Angabe nach § 3 Abs. 
2 Satz 2, welche Arten umweltbezogener Daten zur Verfügung stehen 
sowie der zusammenfassenden Erklärung nach § 6a Absatz 1 und § 10a 
Abs. 1 abgesehen.
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TOP 6
Beschluss - Berufung eines Wahlvorstehers und dessen Stellvertreter für 
die Bundestagswahl und Landtagswahl am 26.09.2021
Beschluss Nr.: 04/2021
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Der Gemeinderat der Gemeinde Ecklingerode beruft für die Bundestags-
wahl und für die Landtagswahl, die am 26.09.2021 stattfindet,

Herrn René Sieber zum Wahlvorsteher und
Herrn Markus Müller zum stellvertretenden Wahlvorsteher.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................... 6
Nein-Stimmen:  ....................................................................................... 0
Enthaltungen: ......................................................................................... 0

Ecklingerode, 23.07.2021
gez. Sieber
Bürgermeister

Bekanntmachung der in der Sitzung des Gemeinderates 
Ecklingerode am 04.06.2021 gefassten Beschlüsse:

TOP 3
Genehmigung der Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 
03.03.2021
Beschluss Nr.: 06/2021
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Gemäß § 42 (2) ThürKO genehmigt der Gemeinderat der Gemeinde 
Ecklingerode die Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 
03.03.2021.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................... 5
Nein-Stimmen:  ....................................................................................... 0
Enthaltungen: ......................................................................................... 0

TOP 4

Beschluss Feststellung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2019
Beschluss Nr.: 07/2021
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Der Gemeinderat der Gemeinde Ecklingerode stellt gemäß § 80 Abs. 3 
ThürKO die Jahresrechnung für das Jahr 2019 fest.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................... 6
Nein-Stimmen:  ....................................................................................... 0
Enthaltungen:.........................................................................................  0

TOP 5

Beschluss - Entlastung des Bürgermeisters und des 1. Beigeordneten für 
das Haushaltsjahr 2016
Beschluss Nr.: 08/2021
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Der Gemeinderat der Gemeinde Ecklingerode beschließt gemäß § 80 
Abs. 3 ThürKO die Entlastung des Bürgermeisters für das Jahr 2019.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................... 5
Nein-Stimmen: .......................................................................................  0
Enthaltungen: ......................................................................................... 0
An der Abstimmung nahm/en auf Grundlage des § 38 Abs. 1 ThürKO 
nicht teil:
Herr René Sieber

Beschluss Nr.: 09/2021
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Der Gemeinderat der Gemeinde Ecklingerode beschließt gemäß § 80 
Abs. 3 ThürKO die Entlastung des 1. Beigeordneten für das Jahr 2019.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................... 5
Nein-Stimmen:  ....................................................................................... 0
Enthaltungen: ......................................................................................... 0
An der Abstimmung nahm/en auf Grundlage des § 38 Abs. 1 ThürKO 
nicht teil:
Herr Markus Müller

TOP 6

Beschlüsse Jahreshaushaltsrechnung 2020
6.1. Bildung Haushaltsreste
6.2. Feststellung des Jahresrechnungsergebnisses und Rechenschafts-
bericht
Beschluss Nr.: 10/2021
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Im Rahmen der Jahresrechnung 2020 wurden die in der Anlage aufge-
führten Haushaltreste gebildet.
Die Gemeinde Ecklingerode nimmt die Bildung der Haushaltsreste, in 
dem in der Jahresrechnung 2020 enthaltenen Umfang zur Kenntnis.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: ...........................................................................................  6
Nein-Stimmen:  ....................................................................................... 0
Enthaltungen:.........................................................................................  0

Während der Auslegungsfrist besteht die Gelegenheit zur Äußerung und 
Erörterung der Planung. Von jedermann können Stellungnahmen zum 
Entwurf schriftlich oder während der Dienststunden mündlich zur Nieder-
schrift vorgebracht werden.
Bei der Abgabe von Stellungnahmen ist die Angabe der Anschrift des 
Verfassers zweckmäßig. Eine Mitteilung des Abwägungsergebnisses ist 
anderenfalls nicht möglich. Ohne Zuordnung der Stellungnahme kann die 
Einschätzung der Betroffenheit privater Belange erschwert sein.
Mit der Abgabe der Stellungnahme wird in die Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung personenbezogener Daten zum Zwecke der Durchführung 
des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahrens eingewilligt.
Über die eingegangenen Stellungnahmen wird in öffentlicher Sitzung des 
Gemeinderates beraten und entschieden.
Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- und der Behörden-
beteiligung nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, können bei der Be-
schlussfassung über den Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 7 
„Selnau“ in Ecklingerode unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde 
deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren In-
halt für die Rechtmäßigkeit des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
nicht von Bedeutung ist (§ 4a, Abs. 6, Satz 1, Baugesetzbuch).

Sieber
Bürgermeister

Übersicht Geltungsbereich Vorhabenbezogener Bebauungsplanes Nr. 7, 
„Selnau“ - und Berichtigung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 
Ecklingerode

Bekanntmachung der in der Sitzung des Gemeinderates 
Ecklingerode am 03.03.2021 gefassten Beschlüsse:

TOP 3
Beschluss - Aufstellung des B-Planes Nr. 7 „Selnau“
Beschluss Nr.: 01/2021
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 7 „Selnau“ wird hiermit be-
schlossen.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................... 6
Nein-Stimmen: .......................................................................................  0
Enthaltungen: ......................................................................................... 0

TOP 4

Genehmigung der Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 
18.12.2020
Beschluss Nr.: 02/2021
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Gemäß § 42 (2) ThürKO genehmigt der Gemeinderat der Gemeinde 
Ecklingerode die Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 
18.12.2020.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................... 6
Nein-Stimmen:  ....................................................................................... 0
Enthaltungen: ......................................................................................... 0

TOP 5

Beschluss Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2021, Finanzplan 2022 bis 2024
Beschluss Nr.: 03/2021
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Die Gemeinde Ecklingerode beschließt aufgrund des § 55 der Thüringer 
Kommunalordnung - ThürKO- in der Fassung der Bekanntmachung vom 
28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 11.06.2020 (GVBl. S. 277,278), die Haushalts-satzung mit 
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021. Gleichzeitig wird der Finanz-
planung für die Haushaltsjahre 2022 bis 2024 zugestimmt.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: ...........................................................................................  6
Nein-Stimmen:  ....................................................................................... 0
Enthaltungen:.........................................................................................  0
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Beschluss Nr.: 21/2021
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Der Gemeinderat der Gemeinde Ferna beschließt gemäß § 80 ThürKO 
die Entlastung der 1. Beigeordneten für das Jahr 2019.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................... 7
Nein-Stimmen:  ....................................................................................... 0
Enthaltungen: ......................................................................................... 0
An der Abstimmung nahm/en auf Grundlage des § 38 Abs. 1 ThürKO 
nicht teil:
Frau Carola Schulze

TOP 6

Beschlüsse Jahreshaushaltsrechnung
6.1. über- und außerplanmäßige Ausgaben
6.2. Bildung Haushaltsreste
6.3. Feststellung des Jahresrechnungsergebnisses und Rechenschafts-
bericht
Beschluss Nr.: 22/2021
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Soweit noch keine Einzelgenehmigung vorliegt, werden die über- und 
außerplanmäßigen Ausgaben entsprechend der Anlage vom Gemeinde-
rat der Gemeinde Ferna zur Kenntnis genommen. Mit der Abdeckung 
der Mehrausgaben durch Mehreinnahmen bzw. Einsparungen besteht 
Einverständnis.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................... 8
Nein-Stimmen: ........................................................................................ 0
Enthaltungen: ......................................................................................... 0

Beschluss Nr.: 23/2021
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Im Rahmen der Jahresrechnung 2020 wurden die in der Anlage aufge-
führten Haushaltreste gebildet.
Die Gemeinde Ferna nimmt die Bildung der Haushaltsreste, in dem in der 
Jahresrechnung 2020 enthaltenen Umfang zur Kenntnis.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................... 8
Nein-Stimmen:  ....................................................................................... 0
Enthaltungen: ......................................................................................... 0

Beschluss Nr.: 24/2021
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Der Gemeinderat der Gemeinde Ferna nimmt die Jahreshaushaltsrech-
nung 2020 und den dazugehörigen Rechenschaftsbericht nach § 81 Abs. 
4 Thüringer Gesetz über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen 
der Gemeinden (ThürGemHV) in der Fassung vom 23. Mai 2019 (GVBl. 
S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11. Juni 2020 
(GVBl. S. 277,279) zur Kenntnis.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................... 8
Nein-Stimmen:  ....................................................................................... 0
Enthaltungen: ......................................................................................... 0

TOP 7

Beschluss - Forstwirtschaftsplan 2021
Beschluss Nr.: 25/2021
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Der Gemeinderat der Gemeinde Ferna stimmt dem Forstwirtschaftsplan 
2021 für Kommunalwald der Gemeinde Ferna, erstellt vom Thüringer 
Forstamt Leinefelde, in der vorliegenden Fassung zu.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................... 8
Nein-Stimmen:  ....................................................................................... 0
Enthaltungen: ......................................................................................... 0

Ferna, den 23.07.2021
gez. Oberkersch
Bürgermeister

Beschluss Nr.: 11/2021
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Der Gemeinderat der Gemeinde Ecklingerode nimmt die Jahreshaus-
haltsrechnung 2020 und den dazugehörigen Rechenschaftsbericht nach 
§ 81 Abs. 4 Thüringer Gesetz über das Haushalts-, Kassen- und Rech-
nungswesen der Gemeinden (ThürGemHV) in der Fassung vom 23. Mai 
2019 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
11. Juni 2020 (GVBl. S. 277,279) zur Kenntnis.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................... 6
Nein-Stimmen:  ....................................................................................... 0
Enthaltungen: ......................................................................................... 0

TOP 7

Aufstellungsbeschluss - Bebauungsplan Nr. 8 „Im Strange“
Beschluss Nr.: 12/2021
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 8 „Im Strange“ wird hiermit 
beschlossen.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................... 6
Nein-Stimmen:  ....................................................................................... 0
Enthaltungen: ......................................................................................... 0

TOP 8

Beschluss - 3. Änderung des Flächennutzungsplanes
Beschluss Nr.: 13/2021
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Der Gemeinderat beschließt den fortgeltenden Flächennutzungsplan der 
Gemeinde Ecklingerode zu ändern.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................... 6
Nein-Stimmen:  ....................................................................................... 0
Enthaltungen: ......................................................................................... 0

Ecklingerode, 23.07.2021
gez. Sieber
Bürgermeister

Ferna

Bekanntmachung der in der Sitzung des Gemeinderates 
Ferna am 18.05.2021 gefassten Beschlüsse:

TOP 3
Beschluss - Genehmigung der Niederschrift des öffentlichen Teils der 
Gemeinderatssitzung vom 01.03.2021
Beschluss Nr.: 18/2021
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Der Gemeinderat der Gemeinde Ferna genehmigt die Niederschrift des 
öffentlichen Teils der Sitzung vom 01.03.2021.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................... 8
Nein-Stimmen:  ....................................................................................... 0
Enthaltungen: ......................................................................................... 0

TOP 4

Beschluss - Feststellung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2019
Beschluss Nr.: 19/2021
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Bei der Erstellung der Jahresrechnung 2019 wurde ein Haushaltseinnah-
merest in Höhe von 8.000 € für die Förderung der Straßenbeleuchtung 
in das Haushaltsjahr 2020 übertragen, damit wurde das Ergebnis positi-
ver dargestellt. Nach Mitteilung des Rechnungsprüfungsamtes hätte der 
Einnahmerest ohne Förderbescheid nicht nach 2020 übertragen werden 
dürfen.
Der Gemeinderat der Gemeinde Ferna stellt gemäß § 80 Abs. 3 ThürKO 
die Jahresrechnung für das Jahr 2019 fest.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................... 8
Nein-Stimmen:  ....................................................................................... 0
Enthaltungen: ......................................................................................... 0

TOP 5

Beschluss - Entlastung des Bürgermeisters und der 1. Beigeordneten
Beschluss Nr.: 20/2021
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Der Gemeinderat der Gemeinde Ferna beschließt gemäß § 80 ThürKO 
die Entlastung des Bürgermeisters für das Jahr 2019.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................... 7
Nein-Stimmen:  ....................................................................................... 0
Enthaltungen: ......................................................................................... 0
An der Abstimmung nahm/en auf Grundlage des § 38 Abs. 1 ThürKO 
nicht teil:
Herr Erich Oberkersch
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Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahl-
raumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich 
macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte 
Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl 
(25.09.2021), 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus 
den unter 5.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen Gründen den Antrag auf 
Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen.
7.
Für den Fall, dass bei der Wahl am 26.09.2021 kein Bewerber mehr als 
die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhält, findet am zweiten Sonntag 
nach der Wahl, am 10.10.2021 eine Stichwahl statt. Stimmberechtigt für 
die Stichwahl ist, wer bereits für die erste Wahl stimmberechtigt war, so-
fern er nicht in der Zwischenzeit sein Stimmrecht verloren hat.
Wahlberechtigte, die nicht im Wählerverzeichnis eingetragen sind und für 
die erste Wahl am 26.09.2021 einen Wahlschein erhalten haben, erhal-
ten von Amts wegen einen Wahlschein für die Stichwahl mit Briefwahl-
unterlagen.
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, können 
bereits vor der Wahl am 26.09.2021 einen Wahlschein für die Stichwahl 
beantragen. Wahlscheine für die Stichwahl können bis zum 08.10.2021 = 
2. Tag vor der Stichwahl bis 18.00 Uhr bei der

Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld
Einwohnermeldeamt

Zimmer 11
Hauptstraße 17

37339 Teistungen

Telefax-Nr.:
Email:

036071/96258
gottlieb@lindenberg-eichsfeld.de

mündlich oder schriftlich beantragt werden. Eine telefonische Antragstel-
lung ist unzulässig.
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahl-
raumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich 
macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte 
Wahlschein für die Stichwahl nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 
09.10.2021 = ein Tag vor der Stichwahl, bis 12.00 Uhr, ein neuer Wahl-
schein erteilt werden.
8.
Wer den Wahlscheinantrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist.
Ein hilfebedürftiger Wahlberechtigter kann sich bei der Antragstellung der 
Hilfe einer anderen Person bedienen.
Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte:
- einen amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der er wahlberechtigt ist,
- einen amtlichen Stimmzettelumschlag,
- einen Wahlbriefumschlag, auf dem der Name und die Anschrift der 

Verwaltungsgemeinschaft/Gemeinde, die Nummer des Stimmbezir-
kes und des Wahlscheins angegeben ist, sowie

- ein Merkblatt für die Briefwahl.
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen ande-
ren ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Un-
terlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen 
wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlbe-
rechtigte vertritt; dies hat sie der oben genannten Behörde vor Emp-
fangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat 
sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief so rechtzeitig an die 
auf dem Wahlbrief angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort 
spätestens am Wahltag, dem 26.09.2021 bis 18 Uhr bzw. im Fall einer 
Stichwahl am Tag der Stichwahl, dem 10.10.2021 bis 18 Uhr eingeht. Der 
Wahlbrief kann bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle 
auch abgegeben werden.
Nähere Hinweise über die Briefwahl sind dem Merkblatt für die Briefwahl 
zu entnehmen.

Tastungen, den 21.07.2021
Gorf
Wahlleiter

Bürgermeisterwahl am 26. September 2021

Bekanntmachung

Öffentliche Sitzung des Wahlausschusses
für die Gemeinde Tastungen

Die öffentliche Sitzung des Wahlausschusses findet
am Dienstag, den 24. August 2021, um 19.00 Uhr,

im Dorfgemeinschaftshaus, Dorfstraße 15 in Tastungen
statt.

Tagesordnung:
1. Prüfung der eingereichten Wahlvorschläge und Beschlussfassung 

über ihre Zulassung

Der Zutritt zur Sitzung ist für jedermann frei.

Tastungen, 21.07.2021
Gorf
Wahlleiter

Tastungen

Bekanntmachung

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und 
die Erteilung von Wahlscheinen für die Bürgermeisterwahl 
der Gemeinde Tastungen am 26. September 2021

1.
Das Wählerverzeichnis für die Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeis-
ters der Gemeinde Tastungen wird in der Zeit vom 06.09.2021 bis 
10.09.2021 während der allgemeinen Öffnungszeiten der Verwaltungs-
gemeinschaft Lindenberg/ Eichsfeld:

Montag
Dienstag

von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und
von 13.00 Uhr bis 15.30 Uhr

Mittwoch
Donnerstag

Freitag

geschlossen
von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und
von 13.00 Uhr bis 17.30 Uhr
von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr

im Einwohnermeldeamt, Zimmer 11, Hauptstraße 17 in 37339 Teistun-
gen für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder Wahl-
berechtigte kann die Richtigkeit und Vollständigkeit der zu seiner Person 
im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahl-
berechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen 
im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er 
Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht 
auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberech-
tigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre nach § 51 Abs. 1 
Bundesmeldegesetz (BMG) eingetragen ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt, so 
dass die Einsichtnahme nur durch ein Bildschirmgerät/Datensichtgerät 
ermöglicht werden kann.
2.
Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrichtig oder un-
vollständig hält, kann in der Zeit vom in der Zeit vom 06.09.2021 bis 
10.09.2021 Einwendungen gegen das Wählerverzeichnis erheben. Ein-
wendungen können darauf gerichtet sein, eine neue Eintragung vorzu-
nehmen oder eine vorhandene Eintragung zu streichen oder zu berich-
tigen.
Die Einwendungen müssen bei der Verwaltungsgemeinschaft Linden-
berg/Eichsfeld, Einwohnermeldeamt, Zimmer 11, Hauptstraße 17 in 
37339 Teistungen schriftlich erhoben oder zur Niederschrift erklärt wer-
den; die vorgetragenen Gründe sind glaubhaft zu machen. Nach Ablauf 
der Einsichtsfrist sind Einwendungen nicht mehr zulässig.
3.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder ei-
nen Wahlschein (hierzu unten Nr. 5) hat.
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten 
bis spätestens zum 05.09.2021 eine Wahlbenachrichtigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberech-
tigt zu sein, muss rechtzeitig Einwendungen gegen das Wählerverzeich-
nis erheben, um nicht Gefahr zu laufen, sein Wahlrecht nicht ausüben 
zu können.
4.
Wer einen Wahlschein hat, kann an der Bürgermeisterwahl im Wege der 
Briefwahl teilnehmen.
5.
Einen Wahlschein erhält auf Antrag,
5.1
ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter oder
5.2
ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Frist zur Erhe-

bung von Einwendungen versäumt hat,
b) wenn die Voraussetzungen für seine Eintragung in das Wählerver-

zeichnis erst nach Ablauf der Frist zur Erhebung von Einwendungen 
eingetreten sind oder

c) wenn das Wahlrecht aufgrund einer erhobenen Einwendung festge-
stellt wurde und dies der Gemeinde erst nach Abschluss des Wähler-
verzeichnisses bekannt wird.

6.
Wahlscheine können von dem in das Wählerverzeichnis eingetragenen 
Wahlberechtigten bis zum zweiten Tag vor der Wahl (24.09.2021), bis 
18.00 Uhr, bei der

Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld
Einwohnermeldeamt

Zimmer 11
Hauptstraße 17

37339 Teistungen

Telefax-Nr.: 036071/96258
Email: gottlieb@lindenberg-eichsfeld.de
mündlich oder schriftlich beantragt werden. Eine telefonische Antragstel-
lung ist unzulässig.
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Verlagsleiter: Herr Mirko Reise
Erscheinungsweise: in der Regel monatlich. Das Amtsblatt wird in einer Auflage 
von 2.760 Exemplaren gedruckt und kostenlos an die Haushalte der Verwaltungs-
gemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld mit 7 Mitgliedsgemeinden und den 
dazugehörigen Ortsteilen verteilt. 
Bezugsmöglichkeiten: Im Bedarfsfall können Sie das Amtsblatt der Verwaltungsge-
meinschaft Lindenberg/Eichsfeld als Einzelausgabe oder Abonnement zum Preis 
von 2,50 EUR (inklusive Porto und gesetzlicher MwSt.) pro Stück beim Verlag 
beziehen.
Für Veröffentlichungen Dritter wird keine Gewähr übernommen. 
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
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